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PFINZTAL 
natürlich – liebenswert - modern 

Sitzung des Gemeinderates 

Termin: Dienstag, 09.04.2019, 18:00 Uhr 

Ort, Raum: Selmnitzsaal (Europaplatz),  
Karlsruher Straße 84, 76327 Pfinztal (Berghausen) 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

1. Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohnerinnen und
Einwohner

2. Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2019
Festlegung des Wahltages und des Tages einer evtl. Neuwahl
Wahl des Gemeindewahlausschusses
- Beratung und Beschlussfassung

BV/284/2019 

3. Fortschreibung Flächennutzungsplan 2030 / Fortschreibung
Landschaftsplan 2030 / Aufstellung Teilflächennutzungsplan
Windenergie
- Offenlagebeschluss zur Fortschreibung des Landschaftsplanes
2030 
- Offenlagebeschluss zur Fortschreibung Flächennutzungsplan
2030 
- Abschließender Beschluss des Teil-FNP Windenergie

BV/308/2019/1 

4. Bebauungsplan "Horster Graben links", OT Wöschbach
- Aufstellungsbeschluss
- Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
sowie der Behörden / Träger öffentlicher Belange

BV/313/2019/1 

5. Kanalbaumaßnahme im Zuge der Umsetzung des Konzepts
"Außengebietsentwässerung Berghausen"
- Teilsanierung der Straße "Am Stadion" als Zusatzmaßnahme
- Auftragsvergabe
- Beratung und Entscheidung

BV/318/2019 

6. Satzung über die Benutzung des öffentlichen Ballspielplatzes
"Tannenstraße", OT Berghausen
- Beratung und Beschlussfassung

BV/317/2019 

7. NKHR / Doppik - Aktueller Stand BV/302/2019 
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- Vortrag 
- Kenntnisnahme 

8. Mitteilungen der Bürgermeisterin

9. Mitteilungen und Anfragen aus dem Gremium

10. Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohnerinnen und
Einwohner
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/284/2019 
 

Tagesordnungspunkt 

Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2019 
Festlegung des Wahltages und des Tages einer evtl. Neuwahl 
Wahl des Gemeindewahlausschusses 
- Beratung und Beschlussfassung 
Fachbereich: Fachbereich 1 - Gremien und Verwaltung Datum: 06.02.2019 
Bearbeiter: Bauer AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: 1. Der Termin für die Bürgermeisterwahl wegen Ablauf 
der Amtszeit der derzeitigen Bürgermeisterin wird auf 
den 10. November 2019 festgesetzt. Eine eventuell 
notwendige Neuwahl findet am 1. Dezember 2019 statt. 

2. Die Beisitzer und Stellvertreter werden wie vorge-
schlagen gewählt. Der Gemeindewahlausschuss ter-
miniert und organisiert die Kandidatenvorstellungen. 

 
 
Sachverhalt: 
 
1. Festlegung des Wahltermins: 
 
Die Amtszeit von Bürgermeisterin Nicola Bodner endet am 31. Januar 2020 (Amtsantritt 
01.02.2012). 
 
Nach § 2 Abs. 2 KomWG bestimmt bei Bürgermeisterwahlen der Gemeinderat den Wahltag. 
Der Wahltag muss ein Sonntag sein und muss lt. GemO § 47 Abs. 1 frühestens drei Monate 
und spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit liegen (31.10.2019-31.12.20219). An 
den in diesen Zeitraum fallenden gesetzlichen Feiertagen dürfen keine Wahlen durchgeführt 
werden, für den Volkstrauertag wird dies ebenfalls empfohlen.  
Volkstrauertag ist am 17.11.2019, Totensonntag am 24.11.2019. 
Eine eventuelle Neuwahl hat frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag 
nach der Wahl stattzufinden. 
 
Um den Wahltermin möglichst aus der Vorweihnachtszeit herauszuhalten schlägt die Verwal-
tung vor: 
 
Wahltag: 10. November 2019 

Möglich wäre auch der 3. November 2019, da dieses jedoch ein langes Wo-
chenende darstellt ist damit zu rechnen, dass sich die Wahlbeteiligung in 
Grenzen halten wird und auch die Gewinnung von Wahlhelfern sich aufgrund 
von Urlaub schwierig gestaltet. 

 
Neuwahl: 01. Dezember 2019  (1. Advent) 
  Alternativ: 08. Dezember 2019  (2. Advent) 

 
Die Ausschreibung der Stelle soll am Freitag, 6. September 2019 im Staatsanzeiger erfolgen.  

Ö  2Ö  2
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2. Bildung des Gemeindewahlausschusses: 
Nach § 11 KomWG obliegt die Leitung der Gemeindewahlen und die Feststellung des Wahl-
ergebnisses dem Gemeindewahlausschuss. Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem 
Bürgermeister als Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und Stellver-
treter in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. 
Bei einer eventuellen Neuwahl bleibt der Gemeindewahlausschuss im Amt. 
 
Der Ältestenrat hat für die Besetzung des Gemeindewahlausschusses folgenden Vorschlag 
unterbreitet: 
 
 Vorsitzender:   Heinz E. Roser, Bürgermeister a.D. 
 Stellvertreter:   Wolfgang Kröner 
 
1. Beisitzer:    Karl-Peter Niebel 
 Stellvertreter:   Andreas Gartner 
 
2. Beisitzer:    Sonja Holatka 
 Stellvertreter:   Jutta Maier 
 
3.  Beisitzer    Christian Bauer (gleichzeitig Schriftführer) 
 Stellvertreter:   Sandra Filter 
 
Dem Gemeindewahlausschuss wird gleichzeitig die Aufgabe übertragen die öffentlichen Bür-
germeistervorstellungen zu terminieren und zu organisieren. 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
1. Die Kosten der Wahl hat die Gemeinde zu tragen. 
2.  Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses erhalten eine Entschädigung nach der 
 Entschädigungssatzung der Gemeinde  
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/308/2019/1 
 

Tagesordnungspunkt 

Fortschreibung Flächennutzungsplan 2030 / Fortschreibung 
Landschaftsplan 2030 / Aufstellung Teilflächennutzungsplan 
Windenergie 
- Offenlagebeschluss zur Fortschreibung des Landschaftsplanes 
2030  
- Offenlagebeschluss zur Fortschreibung Flächennutzungsplan 
2030  
- Abschließender Beschluss des Teil-FNP Windenergie 
Fachbereich: Fachbereich 4 - Bauen und Planen Datum: 28.03.2019 
Bearbeiter: Schönhaar AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bau- und Wirtschaftsausschuss 02.04.2019 öffentlich 

Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag 1. Landschaftsplan 2030 (Offenlagebeschluss): 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. Es lie-
gen keine verfahrensrelevanten Anregungen vor. 

 
2. Flächennutzungsplan 2030 (Offenlagebeschluss): 

 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. Es lie-
gen keine verfahrensrelevanten Anmerkungen vor. 

 
3. Teilflächennutzungsplan Windenergie (abschließender 

Beschluss):  
 
Die Planung wird zur Kenntnis genommen.  

   

 
 
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss berät in seiner öffentlichen Sitzung am 02.04.2019 
über den Sachverhalt. Die Mitglieder des Gemeinderats erhalten im Vorgang zur Sit-
zung am 09.04.2019 entsprechende Information (Beratungsergebnis / Beschlussfas-
sung Bau- und Wirtschaftsausschuss). 
 
Sachverhalt: 
Bereits im Jahr 2012 hat die Verbandsversammlung Einleitungsbeschluss bzw. Aufstellungs-
beschluss für den Flächennutzungsplan 2030 / den Landschaftsplan 2030 gefasst. Der Teil-
flächennutzungsplan „Windenergie“ wurde aus dem „allgemeinen“ Flächennutzungsplanver-
fahren ausgekoppelt und separat ins Verfahren gebracht.  
 
In der ausstehenden Verbandsversammlung am 03. Juni 2019 sollen nun folgende Verfah-
rensschritte behandelt / beschlossen werden: 
 

Ö  3Ö  3
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1. Offenlagebeschluss Landschaftsplan 2030 
2. Offenlagebeschluss Flächennutzungsplan 2030 
3. Abschließender Beschluss (vergleichbar mit dem Satzungsbeschluss im Bebauungs-

planverfahren) zum Teilflächennutzungsplan Windenergie 
 
Die vollständigen Unterlagen (Kartengrundlagen / Textteile) zu den Ziffern 1 – 3 können im 
Internet unter folgendem Link eingesehen werden: 
 
http://www.nachbarschaftsverband-karlsruhe.de/b1/verbandsversammlung/vv_Juni_2019.de 
 
Dieser Vorlage beigefügt sind auszugsweise 

- die Vorlagen der Geschäftsstelle des Nachbarschaftsverbandes, die der Beschluss-
fassung der Verbandsversammlung im Juni zugrunde liegen werden, 

- die die Gemeinde Pfinztal betreffenden Gebietspässe für die geplanten Bauflächen 
- ein Auszug aus dem FNP 2030 (Pfinztal betreffend) 

 
 
Zu 1. – Landschaftsplan 2030 (LP) 
Zum Flächennutzungsplan ist auch ein Landschaftsplan zu erstellen. Dieser bildet die Grund-
lage für den Umweltbericht im Flächennutzungsplanverfahren. Der Landschaftsplan ist eine 
gutachterliche Darstellung, die zwar einen hohen Orientierungswert besitzt und auch konkre-
te Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes benennt und abbildet, jedoch keine 
eigenständige Rechtskraft besitzt.  
 
Kommunale Bedeutung 

- Die Kommunen haben den Landschaftsplan bei der Aufstellung von Bebauungsplä-
nen als übergeordnetes Zielkonzept einzustufen. Die Grünordnungsplanung zum Be-
bauungsplan muss aus dem Landschaftsplan entwickelt sein. 

- Berücksichtigung des Landschaftsplans im Rahmen von weiteren Planungen (z. B. 
Lärmaktionsplanung, Erstellung von räumlichen Leitbildern, Gewässerentwicklungs-
maßnahmen) 

- Suchräume für Kompensationsmaßnahmen (Flächenpool, Bündelung Maßnahmen, 
Synergieeffekte) 

 
Die Gemeinden werden im Zuge der nun anstehenden Beteiligung Gelegenheit zur Stellung-
nahme erhalten – so auch die Gemeinde Pfinztal. In diesem Zusammenhang wird nochmals 
eine intensive interne Auseinandersetzung mit dem Planwerk stattfinden, mit dem Ziel der 
Aufbereitung der relevanten Inhalte und der Erarbeitung einer gemeinsamen Stellungnahme 
der Fachbereiche 4 (Bauen und Planen) und 5 (Umwelt und Garten).  
 
Eine positive Beschlussfassung im Rahmen der Verbandsversammlung kann aus Sicht der 
Gemeindeverwaltung in Pfinztal erfolgen.  
 
Zu 2. – Flächennutzungsplan 2030 (FNP) 
Der Flächennutzungsplan („vorbereitender Bauleitplan“) bildet als planerisches Instrument für 
die räumliche Entwicklung den Übergang zwischen den übergeordneten Planungen des 
Bundes / der Länder und den Planungen (Bebauungsplänen) der Kommunen. Im Gegensatz 
zum Landschaftsplan entfaltet er eine behördenverbindliche Wirkung. Zentrales Ziel des FNP 
ist die Darstellung und Abbildung der Art der Bodennutzung in einem Planwerk, wie sie sich 
aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergibt. 
 
Kommunale Bedeutung 

- Grundsätzlich sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln; d. 
h. sie müssen im Allgemeinen die Vorgaben des FNP aufgreifen. Ist dies nicht mög-
lich, so ist eine Einzeländerung des FNP nötig. In Ausnahmefällen (z. B. im Rahmen 
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des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB) kann der Flächennutzungsplan 
auch ohne eigenständiges Verfahren angepasst werden. 

- Die geplanten Bauflächen für die Gemeinde Pfinztal (Gewerbe / Wohnen) können 
dem beigefügten Übersichtsplan entnommen werden. Für jede Fläche ist außerdem 
ein eigener Steckbrief beigefügt. Die geplanten Bauflächen sind allgemein bekannt. 
Maßgebliche Änderungen (Ergänzung, Reduzierung oder Änderung der Flächenzu-
schnitte) haben sich im Verfahren nicht ergeben. Die Steckbriefe sowie die Synopse 
zum FNP (siehe obenstehender Link – Flächennutzungsplan 2030 – Synopse – Seite 
21 – 23) wurde bereits im Rahmen der Vorabstimmung zwischen Nachbarschaftsver-
band und Gemeinde vorgelegt und durch die Verwaltung geprüft / ergänzt.  

 
Eine positive Beschlussfassung im Rahmen der Verbandsversammlung kann aus Sicht der 
Gemeindeverwaltung in Pfinztal erfolgen. 
 
 

Zu 3. – Teilflächennutzungsplan Windenergie 
Zentrales Ziel der Aufstellung des Teilflächennutzungsplans Windenergie ist die Benennung 
von Vorrangflächen bzw. die Ausweisung von Konzentrationszonen für das Gebiet des 
Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe. Nur durch die Ausweisung dieser Konzentrationszonen 
entfalten die übrigen Flächen im Verbandsgebiet eine Ausschlusswirkung.  
 
Kommunale Bedeutung 

- Auf Pfinztaler Gemarkung liegen keine Vorrangflächen für Windenergie. Eine Pfinzta-
ler Betroffenheit liegt somit nicht vor.  

 
Eine positive Beschlussfassung im Rahmen der Verbandsversammlung kann aus Sicht der 
Gemeindeverwaltung in Pfinztal erfolgen. 
    
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
--- 
   
 
 
Anlagen: 

- Vorlagen der Geschäftsstelle des Nachbarschaftsverbandes (LP 2030, FNP 2030, 
Teilflächennutzungsplan Windenergie) 

- Gebietspässe / „Steckbriefe“ für die geplanten Bauflächen 
- Auszug aus dem FNP 2030 (Pfinztal betreffend) 
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NACHBARSCHAFTSVERBAND KARLSRUHE 
VERBANDSVERSAMMLUNG  
am 3. Juni 2019 
 Vorlage 03/2019 
 zu TOP 3  
 
 
Fortschreibung des Landschaftsplanes – LP 2030 
Die Verbandsversammlung beschließt den Entwurf des Landschaftsplanes 2030 öffent-
lich auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu beteiligen. 
 
Auf kommunaler Ebene ist der Landschaftsplan das zentrale Instrument des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege. Er dient der Umsetzung der Ziele des Naturschut-
zes, der Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge (§§ 1 und 11 Bundesnatur-
schutzgesetz). Im Landschaftsplan werden die konkretisierten Erfordernisse und Maß-
nahmen formuliert und flächendeckend dargestellt. Der Landschaftsplan bildet auch den 
ökologischen Beitrag zum Flächennutzungsplan. Er gibt einen wertenden Überblick 
über die Schutzgüter im Verbandsgebiet und ist somit eine wichtige Grundlage für die 
Umweltprüfung des Flächennutzungsplans 2030 (FNP). Landschaftspläne sollen, so-
weit erforderlich und geeignet, in die Flächennutzungspläne aufgenommen werden. Sie 
sind wie auch die Flächennutzungspläne fortzuschreiben. Zuständig hierfür sind die 
Träger der Bauleitplanung, auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung also der 
Nachbarschaftsverband Karlsruhe. Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene 
konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind im Verfahren zur Fortschreibung des FNP in der Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 Baugesetzbuch zu berücksichtigen. 
 
Planungsverfahren, Arbeitsschritte: 
Die Verbandsversammlung hat im März 2012 den Aufstellungsbeschluss für den Flä-
chennutzungsplan (FNP) und den Landschaftsplan (LP) gefasst.  
Die grundsätzliche Herangehensweise der Fortschreibung und Aufbau des Planwerkes 
wurden an den von der Landesanstalt für Umwelt Baden Württemberg (LUBW) erarbei-
teten Empfehlungen für die Landschaftsplanung ausgerichtet. 
Mit der Erarbeitung des LP wurde das Planungsbüro Hage+Hoppenstedt Partner 
(HHP), Rottenburg beauftragt. Dabei erfolgte zunächst Ende 2011 die Beauftragung der 
so genannten Orientierungsphase (Screening, sieh unten), im Mai 2013 für die eigentli-
che Fortschreibung des LP. 
 
In der Orientierungsphase (Screening) in 2012 wurden inhaltliche notwendige 
Schwerpunkte, Datengrundlagen und -erhebungen sowie Arbeitsschritte für die Fort-
schreibung definiert. Inhaltliche Basis waren der Landschaftsplan 2010 (Stand 2004) 
und die in 2011 fertiggestellte Ökologische Tragfähigkeitsstudie des NVK. In das 
Screening eingebunden waren Mitgliedsgemeinden, Fachbehörden und Naturschutz-
verbände durch Besprechungen, Stellungnahmen und Workshops. Die Ergebnisse 
wurden in einer Agenda festgehalten. 
Im Jahr 2013 erfolgte eine intensive Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit durch 
drei moderierte Landschaftskonferenzen sowie zwei Schülerworkshops. Deren 
Durchführung wurde von der LUBW finanziell gefördert. 
 
Die erste Landschaftskonferenz diente vor allem der Information. Es ging um die Funk-
tion des Landschaftsplans sowie um Analysen zur aktuellen Landschaftsentwicklung im 

Ö  3Ö  3
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Verbandsgebiet. Im Dialog zwischen Fachleuten und Teilnehmenden konnten räumliche 
Schwerpunkte der Landschafts- und Freiraumentwicklung sowie Projektansätze identifi-
ziert werden. 

In der zweiten Landschaftskonferenz ging es um Visionen und Ideen für die Weiterent-
wicklung der Landschaft des Nachbarschaftsverbandes. Bürgerinnen und Bürger konn-
ten sich einbringen und ihre Ideen gemeinsam mit den Fachverwaltungen und gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinderäte erörtern. Highlights waren die bei-
den vorgeschalteten Schülerworkshops sowie ein eigens produzierter Film, in dem an 
landschaftlich besonderen Orten Menschen ihre Eindrücke und Vorstellungen äußern. 

Bei der dritten Landschaftskonferenz wurden Handlungsvorschläge erarbeitet. In vier 
verschiedenen Arbeitsgruppen konnte man sich zu Themen der Landschaftsräume 
Oberrhein-Niederung, Hardtebene, Kinzig-Murg-Rinne sowie Schwarzwaldrandplatten 
und Kraichgau einbringen. Interessenkonflikte bestanden hier vor allem zwischen Frei-
zeitnutzungen und dem Schutz von Natur- und Landschaftsbild, ausgehandelt werden 
mussten. 
 
Nach Ausarbeitung der schutzgutbezogenen Analyse des aktuellen Zustands von Na-
tur und Landschaft in 2014 hat das Büro HHP Anfang 2015 Zielkonzept und Leitbild 
vorgelegt.  
Im Zielkonzept sind fachliche Anforderungen und Zielsetzungen für die Schutzgüter 
beschrieben. Sie stellen die wesentlichen Zielansprüche des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege dar. Darauf aufbauend wurde ein gesamträumliches ökologisches, 
landschaftsbezogenes Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung im Verbandsgebiet er-
stellt. In der Vision für die landschaftlichen Entwicklungsrichtungen gilt es, die fachli-
chen Vorstellungen des Zielkonzeptes mit den Anforderungen der Menschen an ihren 
Wohn-, Arbeits- und Erholungsraum zu verknüpfen.  
Auf diesen Grundlagen wurde schrittweise ab 2015 das Handlungsprogramm für das 
Gebiet des NVK ausgearbeitet. Darin sind Maßnahmen dargestellt und beschrieben und 
räumliche Zuordnungen auf Gemeinden vorgenommen. Neben der regelmäßigen 
Rückkopplung mit den Gemeindeverwaltungen wurden die Naturschutzbehörden, Um-
weltverbände sowie Fachverwaltungen in die Erstellung einbezogen. 
 
Ein im November 2017 fertiggestellter Entwurf des LP 2030 war Bestandteil einer drei-
monatigen Anhörung der Träger öffentlicher Belange, Behörden und Umweltverbände 
des Entwurfes des FNP 2030 mit Umweltbericht. Es gingen Stellungnahmen mit vielfäl-
tigen Anregungen und Forderungen zu inhaltlichen Präzisierungen ein, die sich auf den 
LP aber auch den FNP bzw. den Umweltbericht bezogen. Herausgestellt wurde auch 
der Bedarf zur Aktualisierung einiger Datengrundlagen des LP und damit auch des 
Umweltberichts. Notwendige Überarbeitungen beider Planwerke erfolgten bis Februar 
2019.  
Auch diese Arbeitsphase war bestimmt durch den planerischen Abgleich mit Inhalten 
des aktuellen FNP-Entwurfs, geprägt durch vielfältige Abstimmungen mit Gemeinden, 
Fachbehörden und Planungsträgern. 
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Ergebnisse, Inhalte: 
Der Landschaftsplan 2030 besteht aus einem Textteil mit rund 300 Seiten plus Anhang 
sowie dem Kartenteil. 
 
Die Ergebnisse der Analyse sind in zehn Karten dargestellt: 

A1.1 Realnutzung 
A1.2 Schutzgebietsausweisung 
A2  Schutzgut Gesundheit und Wohlbefinden der menschen 
A3  Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
A4  Schutzgut Landschaft 
A5  Schutzgut Boden 
A6.1 Schutzgut Wasser: Grundwasser 
A6.2 Schutzgut Wasser: Oberflächenwasser 
A7  Schutzgut Klima und Luft 
A8  Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 

Die kartografische Aufbereitung des Handlungsprogramms umfasst drei Karten: 
FL  Handlungsprogramm Freiraumstruktur und Landschaftserleben 
N  Handlungsprogramm Naturhaushalt 
NL  Handlungsprogramm Natur- und Landschaftsschutz 

 
Zu inhaltlichen Aspekten und Schwerpunkten wird auf die Erläuterungen in der Begrün-
dung zum FNP 2030, Abschnitt 7.1.2 verwiesen. 
 
Integration in den FNP 2030 
In den Entwurf des fortgeschriebenen FNP 2030 ist die Darstellung des LP 2030 zu 
Kompensationssuchräumen übernommen: 

Kompensationssuchräume: 
Dargestellt wird die im LP erarbeitete Kulisse von Suchräumen für geeignete Maß-
nahmen zur Kompensation von Eingriffen (NL 20). Im LP sind 2 Kategorien unter-
schiedlicher Priorität vorgeschlagen; für die Integration in den FNP wird die prioritäre 
Kategorie 1 mit einem Umfang von rund 5.500 ha übernommen (vgl. Begründung 
FNP, Abschnitt 7.4) 

 
 
Benehmen mit den Naturschutzbehörden: 
Der Landschaftsplan ist gemäß § 12 Abs. 1 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg im 
Benehmen mit den Unteren Naturschutzbehörden (UNB) aufzustellen. 
Die UNB – sowohl des Landkreises als auch der Stadt Karlsruhe – wurden von der Pla-
nungsstelle und dem mit der Erstellung des LP 2030 beauftragten Büros HHP beglei-
tend in die oben genannten Arbeitsphasen eingebunden. Die Orientierungsphase und 
Beteiligung mit mehreren Workshops und Besprechungen in 2012 und 2013 kennzeich-
nen den intensiven Austausch zu Beginn der Fortschreibung. Begleitend zur Ausarbei-
tung des LP haben weitere Abstimmungsgespräche stattgefunden, so im Juni und De-
zember 2015, Oktober 2017 sowie im März 2018. 
Das Landratsamt Karlsruhe verweist in der jüngsten Stellungnahme vom 23.03.2018 
zur Trägerbeteiligung auf die positive Äußerung der unteren Naturschutzbehörde vom 
18.09.2015 zum LP-Entwurf. 
Das Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Karlsruhe wird derzeit 
hergestellt.  
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Ergänzender Hinweis: 
Die folgenden Anlagen sind im Internet abrufbar: 

- Entwurf des Landschaftsplans 2030: 
- Text, Anhang 
- Pläne Analyse 
- Pläne Handlungsprogramm 

- Synopse (erstmalige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange) 
 

http://www.nachbarschaftsverband-karlsruhe.de/b1/verbandsversammlung/vv_Juni_2019.de 
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Beschluss: 

I. Antrag an die Verbandsversammlung: 

Die Verbandsversammlung beschließt den Entwurf des Landschaftsplanes 2030 
öffentlich auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu beteiligen. 

 

 

II. Anlagen liegen digital vor (http://www.nachbarschaftsverband-
karlsruhe.de/b1/verbandsversammlung/vv_Juni_2019.de): 

- Entwurf des Landschaftsplans 2030 (Text, Anhang, Pläne Analyse, Pläne 
Handlungsprogramm) 

- Synopse (erstmalige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange) 
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NACHBARSCHAFTSVERBAND KARLSRUHE 
VERBANDSVERSAMMLUNG  
am 3. Juni 2019 
 Vorlage 04/2019 
 zu TOP 4  
 
 

Fortschreibung Flächennutzungsplan 2030 
Beschluss der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Flächennutzungspla-
nes 2030 nach § 3 Absatz 2 BauGB (Baugesetzbuch) sowie der Beteiligung der Be-
hörden nach § 4 Absatz 2 BauGB 

 

Die Verbandsversammlung hat im März 2012 die förmliche Einleitung der Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes 2030 (FNP 2030) nach § 2 BauGB be-
schlossen. Parallel erfolgte der Beschluss zur Einleitung der Fortschreibung des 
Landschaftsplanes. Fachliche Grundlage für die Umweltbelange bildet die Tragfähig-
keitsstudie. 

Für die Fortschreibung sollten insbesondere die Bereiche Gewerbeflächen und 
Wohnbauflächennäher betrachtet werden. 

Bei den gewerblichen Bauflächen hatte eine entsprechende Studie von CIMA/Plan-
quadrat vordringlichen Handlungsbedarf aufgezeigt, sodass diese Thematik im Ver-
fahren zunächst vorgezogen wurde. 

Die Fortschreibung „Wohnen“ wurde zu Beginn des Verfahrens von der Fortschrei-
bung „Gewerbe“ zunächst entkoppelt und zurückgestellt. Gründe hierfür waren u. a. 
die anstehende Überarbeitung der Hinweise zur Plausibilitätsprüfung der Bauflä-
chennachweise durch das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, die als landes-
weite Genehmigungsgrundlage für Flächenneuausweisungen im FNP sowie für ge-
nehmigungsbedürftige, nicht aus dem FNP entwickelte Bebauungspläne dienen und 
die ausstehende Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes Ba-
den-Württemberg, die eine wesentliche Rolle bei der Bemessung der Wohnbauflä-
chenbedarfe einnimmt. Mit der Veröffentlichung der Aktualisierung der Hinweise zur 
Plausibilitätsprüfung der Bauflächennachweise im Jahr 2013 und der Bevölkerungs-
vorausrechnung im Juli 2014 lagen die Grundlagen für die Wiederaufnahme der 
Fortschreibung der Wohnbauflächen vor. 

Durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 22. Mai 2017 über die Flächenku-
lisse für die Ausarbeitung der Begründung und des Umweltberichts zum Vorentwurf 
des FNP 2030 erfolgte eine Zusammenführung der o. g. Themenfelder, die nachfol-
gend nochmals erläutert werden, zu einem einheitlichen Planentwurf.  

 

a) Gewerbliche Bauflächen 

Aus der Gewerbeflächenstudie ergibt sich ein moderater Neuausweisungsbedarf im 
Verbandsgebiet von Juni 2012 bis 2030 von insgesamt rund 42 Hektar. Im Gegen-
satz zur Berechnung der Wohnbauflächenbedarfe (näheres unter b) Wohnbauflä-
chen) wurden bei der Berechnung der Gewerbeflächenbedarfe die Überhänge in den 
jeweiligen Gemeinden nicht mit den Bedarfen anderer Mitgliedsgemeinden verrech-
net. Für Karlsruhe besteht rein quantitativ zwar kein zusätzlicher Ausweisungsbedarf 

Ö  3Ö  3
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an Gewerbeflächen, jedoch bestand zu Beginn des Verfahrens der Planungsauftrag 
darin, Flächenoptionen insbesondere vom Westen der Stadt an strategisch günstige-
re Lagen in Autobahnnähe im Osten zu tauschen. 

Zum Einstieg in die Diskussion über die Gewerbeflächen wurden zunächst Gebiets-
steckbriefe für eine Gesamtkulisse von über 590 Hektar angefertigt. Mit dieser 
Prüfkulisse wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form von öffentli-
chen Workshops durchgeführt. Neben den einzelnen Steckbriefen, die zu den jewei-
ligen Prüfflächen erarbeitet wurden, sind unterschiedliche Szenarien entstanden, die 
vor Ort zur Diskussion standen. Die Prüfkulisse wurde durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung im Februar 2014 deutlich reduziert. Auch über die geplante Her-
ausnahme von „Tauschflächen“ aus dem Flächennutzungsplan 2010 wurde dabei 
entschieden. Zudem sollten interkommunale Ansätze von Karlsruhe mit Ettlingen, 
Karlsbad, Rheinstetten oder Stutensee geprüft werden, um die Potenziale größerer 
Gebiete an günstig gelegenen Standorten zu bündeln und damit eine stärkere Ad-
ressbildung zu erreichen. 

Auf dieser Basis wurde von Februar bis April 2015 die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Hilfe von Steckbriefen inkl. 
Umweltbericht bzw. Varianten für einzelne Gemeinden durchgeführt. 

Danach erfuhren einzelne Prüfflächen nochmals Veränderungen hinsichtlich der Wei-
terverfolgung oder der Flächengröße oder wurden nachträglich neu eingebracht. 

Mit dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 22. Mai 2017 wurde die überar-
beitete Flächenkulisse in Form des Vorentwurfes des Flächennutzungsplanes 2030 
(FNP 2030) Ende 2017 für drei Monate in eine erneute frühzeitige Behördenbeteili-
gung gegeben.  

Die wesentlichen Änderungen, die sich für die einzelnen Gemeinden zum The-
ma Gewerbe gegenüber dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
22. Mai 2017, stellen sich wie folgt dar: 

 In Ettlingen wird der Bereich „Seehof Erweiterung Ost“ (ET-G-025) um 3,5 Hektar 
reduziert. Er dient weiterhin als interkommunale Flächenoption auf Ettlinger Ge-
markung, nachdem eine Machbarkeitsstudie dieses Potenzial bestätigt hat. 
Aufgrund entgegenstehender Belange aus dem Bereich Forst wird es bei der 
Flächendarstellung einzelner geplante gewerblichen Bauflächen folgende Ände-
rungen geben: 

- Bei der Fläche „Gutshof Hagbruch“ (ET-G-201) verzichtet die Stadt Ettlin-
gen auf den Waldanteil der Fläche. Stattdessen wird die gesamte landwirt-
schaftliche Fläche des Gutshofes im Entwurf des FNP 2030 als geplante 
Fläche für Gewerbe dargestellt. Die Fläche reduziert sich damit von 
6,6 Hektar auf 4,5 Hektar. 

- Die Fläche „Oberer Haag Erweiterung“ (ET-G-202) wird im südlichen Be-
reich von vormals 2,4 Hektar auf 1,4 Hektar verkleinert. Die Stadt Ettlingen 
wird für die Fläche „Oberer Haag Erweiterung“ eine artenschutzrechtliche 
Untersuchung in Auftrag geben, um anschließend eine Waldumwandlungs-
erklärung beantragen zu können. Ergänzend sind im Süden Ettlingens zu-
sätzliche Aufforstungsflächen ausgewiesen. 

- Die Fläche „Heiligenfeld Süd“ (ET-G-203) wird nach Süden von 4,7 Hektar 
auf 6,1 Hektar vergrößert. In die regionale Grünzäsur wird damit etwas 
stärker eingegriffen als zuvor. Der Bereich wird durch eine Einzeländerung 
des Regionalplanes mit diesem in Einklang gebracht. 
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- Die Gewerbeflächenkulisse auf der Gemarkung der Stadt Ettlingen beträgt 
damit rund 17 Hektar, von denen 1,4 Hektar der Stadt Karlsruhe zugerech-
net werden. 

 In Karlsruhe besteht für die Fläche „Im Horbenloch“ (KA-G-228) aufgrund deutli-
chem Dissens zum Regionalplan keine Aussicht auf Genehmigung, weshalb die-
se Fläche nicht weiterverfolgt werden kann; die bereits im FNP 2010 vorhandene 
geplante gewerbliche Baufläche „Hörgel“ (KA-G-227/0,8 Hektar) wird wieder in 
die Flächenkulisse aufgenommen. Danach verbleibt für Karlsruhe aktuell ein Flä-
chendefizit von 13 Hektar. 

 In Marxzell wird die Flächengröße von „Schwarzenbusch, Erweiterung“ (MA-G-
004) auf 1 Hektar, als Kompromiss zwischen der Gemeinde und dem berechne-
ten Bedarf im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit in Bezug auf den Regio-
nalplan, reduziert. 

 Die Bilanzen zu den Gewerblichen Bauflächen zeigen, dass einige Mitgliedsge-
meinden ihre jeweiligen Bedarfe (teilweise in geringem Umfang) nicht auf eigener 
Gemarkung decken können. 

Ergebnis der Prüfung interkommunaler Ansätze von Mitte 2015 bis Ende 2016 ist, 
dass die mittels einer Machbarkeitsstudie bestätigten Entwicklungsoption mit Ettlin-
gen am „Seehof“, die einzige interkommunale Gewerbeflächenentwicklung im Ver-
bandsgebiet darstellt. Die Stadt Rheinstetten hat mit einem Antrag im Mai 2017 die 
Möglichkeit der interkommunalen Gewerbeflächenentwicklung im Bereich des „LTZ 
Augustenberg“ abgelehnt. 

Der Dialog über interkommunale Ansätze mit Stutensee hatte zum Ergebnis, dass 
hier zunächst die Eigenentwicklungen im Vordergrund stehen und entsprechende 
Bedarfe auf eigener Gemarkung abgedeckt werden. 

Das potenzielle interkommunale Gewerbegebiet in Karlsbad stellt sich weiterhin als 
schwierig dar: neben dem Regionalplan, der eine Entwicklung in diesem Bereich 
nicht zulässt, sind es vor allem die verkehrliche Erschließung des Areals sowie die 
Kosten für die technische Erschließung (bspw. starkes Gefälle, Untergrund), die ei-
ner gemeinsamen gewerblichen Entwicklung entgegenstehen. 

 

b) Wohnbauflächen 

Mit der Aktualisierung der Hinweise zur Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfs-
nachweise im Jahr 2013 und der Veröffentlichung der neuen Bevölkerungsvoraus-
rechnung im Juli 2014, lagen die Grundlagen für eine Aufnahme des Verfahrens für 
die Wohnbauflächen vor. 

Die Verbandsversammlung fasste im März 2015 den Beschluss, die Werte des Dich-
temodells aus dem Flächennutzungsplan 2010 für die Wohnbauflächen anzupassen 
und auf dieser Basis die frühzeitigen Beteiligungsschritte durchzuführen.  
 
Vor dem Hintergrund des enormen Zuzugs von Flüchtenden veröffentlichte das Sta-
tistische Landesamt Ende 2015 eine „vorgezogene“ Aktualisierung der Bevölke-
rungsvorausrechnung von 2014. 

Die Planungsstelle sieht durch diese Prognosen ihre Annahmen zur Wohnbauflä-
chenbedarfsberechnung bestätigt. Die im bisherigen politischen Abstimmungs-
prozess verwendeten Zahlen auf Grundlage der Vorausrechnung von 2014 stellen 
sich weiterhin als plausibel dar und behalten damit ihre Gültigkeit im Verfahren. 
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Grundlage für den Vorentwurf 2030 war, dass Karlsruhe vom eigenen Bedarf 
(258 Hektar) ein Flächenkontingent im Umfang von rund 190 Hektar an die anderen 
Mitgliedsgemeinden im Nachbarschaftsverband Karlsruhe abtritt und noch etwa 
60 Hektar selbst behält. Auch Eggenstein-Leopoldshafen gibt vom eigenen Bedarf 
(18 Hektar) ein Kontingent im Umfang von 6 Hektar ab. Damit können die übrigen 
Mitgliedsgemeinden ihre noch im Flächennutzungsplan 2010 enthaltenen geplanten 
Wohnbauflächenkontingente beibehalten. 

Bei der Berechnung der Wohnbauflächenbedarfe geht man davon aus, dass in Karls-
ruhe im Mittel viel dichter gebaut wird als im Umland. Wandern nun die in Karlsruhe – 
mit einer hohen Dichte – generierten Bedarfe ins Umland, ist zwar die Flächenbilanz 
im Verband im Gleichgewicht, es werden jedoch weniger Wohneinheiten als benötigt 
geschaffen.  

Um der Verantwortung bei der Wohnraumvorsorge trotzdem gerecht zu werden, 
wurde mit zwei Maßnahmen gegengesteuert: 

- Die angesetzten Dichtewerte aller geplanten Wohn- und Mischbauflächen, die 
aus dem FNP 2010 übernommen werden, kamen auf den Prüfstand und wurden, 
wenn möglich, erhöht. 

- Im Gegensatz zu den Orientierungswerten des Dichtemodells aus dem FNP 
2010, sind die Zielwerte im FNP 2030 verbindliche Vorgaben für die Bauleitpla-
nung. Das bedeutet, dass bei jedem zu entwickelnden Bebauungsplan die Ein-
haltung der vorhandenen Werte nachgewiesen werden muss. 

Zur frühzeitigen Beteiligung wurden für Prüfflächen mit einem Flächenumfang von 
insgesamt rund 440 Hektar jeweils Gebietssteckbriefe angefertigt. Die frühzeitige Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Mit-
gliedsgemeinden erfolgte zunächst im Zeitraum vom 20. Juni bis 29. Juli 2016. Diese 
Frist zur Abgabe einer Stellungnahme wurde aufgrund entsprechender Anfragen bis 
Ende September verlängert. Für die Öffentlichkeit erfolgte die Auslegung der Planun-
terlagen im Zeitraum vom 4. Juli bis 29. Juli 2016. Einzelne Flächennachmeldungen 
wurden in einer weiteren, verkürzten Beteiligungsrunde den Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange im Oktober 2016 vorgelegt. 

Aus der Öffentlichkeit kamen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung vor allem Anre-
gungen zu Flächen auf Karlsruher Gemarkung. Flächen in den Stadtteilen Hohen-
wettersbach, Oberreut sowie Rüppurr wurden äußerst negativ gesehen wird. Darüber 
hinaus wurde angeregt, Prüfflächen, die auf Kleingartenanlagen vorgesehen waren, 
herauszunehmen. Die Flächen in Hohenwettersbach und Rüppurr sind daraufhin 
stark reduziert worden. In den Stadtteilen Oberreut und Rüppurr sind im vorliegenden 
Entwurf Kleingartenanlagen nicht mehr mit geplanten Bauflächen belegt. 

Im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung erfuhren einzelne Prüfflächen nochmals 
Veränderungen hinsichtlich der Weiterverfolgung oder der Flächengröße oder wur-
den nachträglich neu eingebracht. 

Mit dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 22. Mai 2017 wurde die überar-
beitete Flächenkulisse in Form des Vorentwurfes FNP 2030 Ende 2017 für drei Mo-
nate in eine erneute frühzeitige Behördenbeteiligung gegeben.  
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Die wesentlichen Änderungen, die sich für die einzelnen Gemeinden zum The-
ma Wohnen gegenüber dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
22. Mai 2017, stellen sich wie folgt dar: 

 In Eggenstein-Leopoldshafen wird die Fläche EL-W-002 („Östlich der Bahn 
(N5)“) bis an die Waldkante bzw. an die B 36 herangezogen und vergrößert sich 
um etwa 2 Hektar. 

 In Ettlingen wird die Fläche Rohrackerfeld (ET-W-026/1,8 Hektar) in Bruchhau-
sen mit in die Flächenkulisse aufgenommen. Die Flächen Kernrain I und II (ET-
M-027 und ET-W-028) in Ettlingenweier werden aufgrund von bestehendem Dis-
sens zum Regionalplan zu einer geplanten Sonderbaufläche (ET-S-027/1,4 Hek-
tar) mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel max. 800 m² VK/Wohnen“ zusam-
mengeführt. 

 Für Karlsruhe besteht für die Fläche KA-W-063 („südl. Oberfeld“) aufgrund der 
Lage in der Grünzäsur keine Aussicht auf Genehmigung, weshalb diese nicht 
weiterverfolgt werden kann. Die Fläche KA-W-062 („Neubruch“) wird in Rück-
sprache mit dem Regionalverband um 2,5 Hektar reduziert und an die angren-
zende Grünzäsur angepasst. 

 In Rheinstetten wird die Fläche „Gänswiesen“ (RH-W-006) aufgrund entgegen-
stehender naturschutzrechtlicher Belange (Lage im Landschaftsschutzgebiet) 
aus der Flächenkulisse herausgenommen und nicht weiter verfolgt. 
Da die Entwicklung der Prüffläche „Hatzelheck II“ (RH-W-002) zurzeit noch von 
der längerfristig absehbaren Aufgabe der Wasserwerksnutzung abhängt, soll 
diese im Verfahren in Form einer Sonderregelung als „Besondere Eignungsflä-
che für Wohnen“ in den FNP 2030 aufgenommen werden.  

 In Stutensee wird das Flächenkontingent vorrübergehend in Form eines Flä-
chenpools in den Flächennutzungsplan 2030 aufgenommen. Eine konkrete Ver-
ortung der geplanten Wohnbauflächen erfolgt in einem gesonderten Planungs-
prozess. Der für den Stadtteil Blankenloch mit Büchig errechnete Bedarf von et-
wa 16 Hektar bleibt für fünf Jahre, ab Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
des Fortschreibungsverfahrens, gültig – also bis Ende 2022. Sind die Flächen bis 
dahin nicht im Flächennutzungsplan dargestellt, muss dies gemäß der Vereinba-
rung mit der Genehmigungsbehörde, das Regierungspräsidium Karlsruhe, erneut 
auf Plausibilität geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. 

 In Karlsbad und Weingarten finden kleinere Flächentausche mit überwiegend 
ausgeglichener Flächenbilanz statt. 

 Linkenheim-Hochstetten, Marxzell, Pfinztal und Waldbronn hatten keine Prüfflä-
chen „Wohnen“ gemeldet. 

Die gesamte Flächenkulisse ist dem Entwurf des Flächennutzungsplanes 2030 zu 
entnehmen.  

Der Entwurf des FNP 2030 soll zusammen mit der Begründung, dem Umweltbericht 
und den Gebietspässen im Sommer 2019 öffentlich ausgelegt werden. Parallel dazu 
soll auch der Landschaftsplan 2030 öffentlich ausgelegt werden (siehe hierzu Vorla-
ge TOP 3). Der abschließende Beschluss wird für den Sommer 2020 anvisiert. 

Das Einzeländerungsverfahren des Regionalplanes des Regionalverbandes Mittlerer 
Oberrhein, welches für 17 Prüfflächen im Verbandsgebiet notwendig ist, wurde im 
Mai 2018 seitens des Regionalverbandes eingeleitet. Hier wurde eine Verfahrens-
laufzeit von etwa einem Jahr  zuzüglich der Genehmigungszeit avisiert. Der FNP 
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kann vor der Genehmigung des Regionalplanes nicht zum Beschluss gebracht wer-
den. 

 

c) Sonstiges 

Im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurden neben den beiden 
Schwerpunkten Gewerbe und Wohnen auch alle anderen Flächendarstellungen 
überarbeitet und aktualisiert. Zu den Bauflächen zählen Wohnbauflächen, gewerbli-
che Bauflächen, Sonderbauflächen, erholungsbezogene Bauflächen, Flächen für den 
Gemeinbedarf, Flächen für Ver- und Entsorgung. Des Weiteren sind auch die folgen-
den Freiflächenthemen einer Aktualisierung unterzogen worden: Grünflächen, Flä-
chen für Landwirtschaft, Wald und Wasserflächen. Darüber hinaus wurden die nach-
richtlichen Übernahmen auf den neusten Stand gebracht. 

Das Thema Sonderbauflächen wurde insbesondere im Bereich der Sonderbauflä-
chen für den großflächigen Einzelhandel überarbeitet. In der Begründung des FNP 
2030 werden die Sonderbauflächen für großflächigen Einzelhandel mit Angabe der 
maximalen Verkaufsfläche nach ihren Betriebsarten, die sich aus den Auswirkungs-
analysen der jeweiligen Projekte ergeben haben oder künftig ergeben werden, aufge-
führt.  

Im Zuge der Fortschreibung des Landschaftsplanes 2030 wurden die „Suchräume für 
Kompensationsflächen“ nach § 1a BauGB überarbeitet. Im FNP 2030 sind die Flä-
chen der prioritären Kategorie 1 dargestellt. 

Im Bereich Verkehr werden alternative überörtliche Trassenführungen, vorbehaltlich 
der ausstehenden Alternativenprüfung durch Planfeststellungsverfahren, dargestellt. 
Neu hinzugekommen sind: die mögliche Bahntrasse entlang der BAB 5 und der An-
schluss an die B 36 im Zuge einer zweiten Rheinbrücke. 

 

Ergänzender Hinweis: 
Die folgenden Anlagen sind im Internet abrufbar: 

- Entwurf des FNP 2030 

- Begründung zum Entwurf des FNP 2030 

- Umweltbericht (inklusive Umweltsteckbriefe) 

- Gebietspässe 

- Synopse (frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange) 

- Auszüge des Entwurfes des FNP 2030 je Mitgliedsgemeinde 

- Übersichtspläne Bauflächen aus dem Entwurf FNP 2030 je Mitgliedsgemeinde 

http://www.nachbarschaftsverband-karlsruhe.de/b1/verbandsversammlung/vv_Juni_2019.de   
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Beschluss: 
 
I. Antrag an die Verbandsversammlung: 
 

Die Verbandsversammlung beschließt die öffentliche Auslegung des Entwur-
fes des Flächennutzungsplanes 2030 nach § 3 Absatz 2 BauGB sowie die Be-
teiligung der Behörden nach § 4 Absatz 2 BauGB. 

 
 
II. Anlage an die Verbandsmitglieder in Papierform: 

- Entwurf des FNP 2030 
 

III. Daneben liegen digital folgende Unterlagen vor 
(http://www.nachbarschaftsverband-
karlsruhe.de/b1/verbandsversammlung/vv_Juni_2019.de): 

- Entwurf des FNP 2030 

- Begründung zum Entwurf des FNP 2030 

- Umweltbericht (inklusive Umweltsteckbriefe) 

- Gebietspässe 

- Synopse (frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange) 

- Auszüge des Entwurfes des FNP 2030 je Mitgliedsgemeinde 

- Übersichtspläne Bauflächen aus dem Entwurf FNP 2030 je Mitgliedsge-
meinde 
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NACHBARSCHAFTSVERBAND KARLSRUHE 
VERBANDSVERSAMMLUNG  
am 3. Juni 2019 
 Vorlage 02/2019 
 zu TOP 2  
 
 
 
Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 
Abschließender Beschluss des Teil-Flächennutzungsplanes Windenergie des Nach-
barschaftsverbandes Karlsruhe (NVK) 
 
 
Der zweite modifizierte Entwurf des Teil-Flächennutzungsplanes Windenergie des 
NVK soll abschließend beschlossen werden. 
Er beinhaltet vier Flächen als Konzentrationszonen für die Windenergie sowie 
einen bestehenden Standort auf dem Energieberg in Karlsruhe, der als Repowering-
Standort dargestellt ist: 

- B13/13n  Stadt Rheinstetten  Fläche: 36,4 Hektar 

- D9  Stadt Ettlingen Fläche: 51,0 Hektar 

- F27n Gemeinde Karlsbad Fläche: 44,0 Hektar 

- G31/32n Gemeinde Weingarten Fläche: 76,7 Hektar 
  Summe: 208,1 Hektar 
 
Es ergibt sich damit ein Flächenumfang von insgesamt rund 208 Hektar ohne die 
Bestandsfläche in Karlsruhe.  

Mit der Ausweisung dieser Konzentrationszonen sowie der Bestandsfläche in Karls-
ruhe soll der Windenergie im Verbandsgebiet substanziell Raum gegeben werden. 
Damit wird gleichzeitig das übrige Gebiet des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe 
als Ausschlussgebiet definiert. 

Die Umweltprüfung zum sachlichen Teil-Flächennutzungsplan beinhaltet die Ergeb-
nisse der zurückliegenden Untersuchungen, Bewertungen und Fachgutachten (er-
stellt vom Büro Hage+Hoppenstedt Partner, Rottenburg). Für jede Prüffläche sind 
Steckbriefe angefertigt.  

Als artenschutzrechtliche Fachbeiträge liegen die Gutachten zu den windkraft-
empfindlichen Vögeln (Bioplan Bühl, Dr. Boschert) sowie Fledermäusen (Spang, Fi-
scher, Natzschka aus Walldorf) vor.  
Für die Flächenkulisse wurden fotografische Visualisierungen angefertigt, bei de-
nen denkbare, aber nicht verbindliche Standorte von Windenergieanlagen aus ver-
schiedenen Blickrichtungen dargestellt sind. 
 

I. Rückblick auf das bisherige Verfahren 

Nach dem im Januar 2012 von der Verbandsversammlung gefassten Aufstellungs-
beschluss wurde vom Büro Hage+Hoppenstedt Partner, Rottenburg (HHP) eine 
Studie erarbeitet, in der auf Basis der Windhöffigkeit und von Restriktionen eine ers-
te Suchraumkulisse für potenzielle Windnutzungsgebiete dargestellt war.  

Im September 2012 fand eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Absatz 1 Baugesetzbuch statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Ö  3Ö  3
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Belange sowie die Nachbargemeinden und Umweltverbände wurden in der Zeit von 
Ende Juni bis Ende Juli 2012 zur Stellungnahme aufgefordert. 

Am 3. Dezember 2012 wurde das Konzept zur Entwicklung und Steuerung der 
Windenergie in der Bauleitplanung (HHP, Stand 23. Oktober 2012, überarbeitet: 18. 
Januar 2013) für den sachlichen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie beschlos-
sen.  

Auf dieser Basis wurde anschließend der erste Entwurf für den sachlichen Teil-
Flächennutzungsplan erarbeitet. Darin wurde die Fläche F27 (Deponie Hagbuckel/ 
Gemeinde Karlsbad) mit rund 20 Hektar als Konzentrationsfläche dargestellt. 

In der Verbandsversammlung am 20. Februar 2014 wurde die erste öffentliche 
Auslegung dieses ersten Entwurfes beschlossen. Diese fand von Mitte März bis Mit-
te April 2014 statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden und Umweltverbände wurden parallel zur Stellungnahme aufge-
fordert. 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RPK) hat in seiner Stellungnahme deutlich ge-
macht, dass der NVK mit diesem Entwurf der Windenergie nicht substanziell Raum 
beigemessen habe und eine Genehmigung somit nicht in Aussicht gestellt werden 
könne. 
Um die Flächenkulisse der potentiell möglichen Windnutzungsgebiete zu erweitern, 
erfolgte eine erneute Betrachtung der Gesamtkulisse des Nachbarschaftsverban-
des unter Berücksichtigung einer Windhöffigkeit bereits ab 4,50 Meter pro Sekunde 
in der Nabenhöhe 100 Meter (Grundlage: Windatlas Baden-Württemberg). Eine Viel-
zahl an Flächen wurde einer umfassenden Prüfung unterzogen.  
 
Als Ergebnis der Untersuchungen und der schrittweisen Abschichtung dieser Such-
kulisse gemäß den „harten“ und „weichen“ Kriterien und unter Berücksichtigung des 
Anpassungsgebots an die Regionalplanung werden im zweiten Entwurf des sachli-
chen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie vier Flächen als Konzentrationszo-
nen für die Windenergie sowie ein bestehender Standort auf dem Energieberg in 
Karlsruhe als Repowering-Standort dargestellt: 

- B13/13n   Stadt Rheinstetten  

- D9   Stadt Ettlingen 

- F27n  Gemeinde Karlsbad 

- G31/32n  Gemeinde Weingarten 
Es ergab sich ein Flächenumfang von insgesamt 195 Hektar ohne die Bestandsflä-
che in Karlsruhe.  

Dieser zweite Entwurf wurde der Verbandsversammlung am 22. Mai 2017 zum Be-
schluss der zweiten öffentlichen Auslegung vorgelegt. Dieser wurde nach Diskussion 
vertagt. Klärungsbedarf wurde zum einen aufgrund der Änderungsanträge der Ge-
meinde Weingarten und der Stadt Ettlingen zur Abgrenzung der dortigen Flächen 
gesehen. Zum anderen war im Zusammenhang mit der artenschutzrechtlichen Vor-
gaben zu klären, ob die Konzentrationsfläche auf dem Kreuzelberg (Ettlingen) im 
Teil-FNP notwendig ist, um der Windenergienutzung substanziell Raum zu geben, da 
nur unter dieser Voraussetzung die artenschutzrechtliche Ausnahmelage durch die 
höhere Naturschutzbehörde attestiert wurde. 

Nach erfolgter Prüfung, Klärung der Punkte und Modifizierung von Flächenabgren-
zungen konnte der Verbandsversammlung am 11. Juni 2018 ein modifizierter zwei-
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ter Entwurf des Teil-FNP Windenergie zum Beschluss der zweiten öffentlichen Aus-
legung vorgelegt werden (Stand 11. Mai 2018). 

 

II. Erarbeitung des zweiten, modifizierten Entwurfs 

Der nun vorliegende Entwurf ist insbesondere durch das Anpassungsgebot an die 
Regionalplanung geprägt. Aufgrund der genannten Einwendungen der Gemeinden 
erfolgten Modifizierungen von Flächenabgrenzungen, wie nachfolgend beschrieben: 

Der Nachbarschaftsverband Karlsruhe ist angehalten, die Vorranggebiete des Re-
gionalverbandes Mittlerer Oberrhein (RVMO) gemäß § 1 Absatz 4 Baugesetzbuch 
als Ziele der Raumordnung in seine Planung zu übernehmen, zu prüfen und gege-
benenfalls hinsichtlich Ziel und Abgrenzung zu konkretisieren. 

Die Satzung des RVMO vom 9. Dezember 2015 zur Fortschreibung des Kapitels 
4.2.5 Erneuerbare Energien - Plansätze 4.2.5.1 "Allgemeine Grundsätze" und 4.2.5.2 
"Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen" wurde durch das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg am 20. Juli 2017 
genehmigt. 

Im Gebiet des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe liegen drei Vorranggebiete 
(VRG). Die Flächen überschneiden sich in unterschiedlicher Weise mit Prüfflächen 
des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe: 

Nummer VRG 
Regionalplanung 

Lage im NVK Nummer  
Prüffläche NVK 

505 Gemeinde Weingarten,  
Hinterer Heuberg/Heuberg 

G31/32n 

506 Stadt Ettlingen, Kreuzelberg D9 

507 Gemeinde Karlsbad,  
Birkenau – Hagbuckel 

F27n 

 

Die Abgrenzungen weisen zum Teil deutliche Abweichungen auf. Dem zweiten modi-
fizierten Entwurf des Teil-FNP liegt die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise 
zugrunde: 

a) Vorranggebiet 505, Weingarten / NVK-Fläche G31/32n 
Das Vorranggebiet unterschreitet den vom Nachbarschaftsverband angestrebten er-
weiterten Vorsorgeabstand von 1.000 Metern zu einem Wochenendhausgebiet. 
Von der Gemeinde Weingarten wird außerdem die geringe Distanz zur Hangkante 
und den dortigen Naherholungsbereichen kritisch gesehen. 
 
Am 12. Januar 2018 wurde ein Gespräch mit dem RPK, RVMO, den Gemeinden 
Weingarten und Walzbachtal geführt. Erörtert wurden begrenzte Modifizierungen in 
zwei Bereichen, die noch als Ausformungsspielraum anerkannt werden können. Er-
forderlich ist eine Kompensation durch geeignete zusätzliche Flächen. 
Im vorliegenden Entwurf des Teil-FNP ist die Konzentrationsfläche G31/32n auf die-
ser Basis modifiziert dargestellt. 
 
b) Vorranggebiet 506, Ettlingen / NVK-Fläche D9 
Das Vorranggebiet unterschreitet die vom Nachbarschaftsverband angesetzten er-
weiterten Vorsorgeabstände von 1.000 Metern zu Wohnflächen um maximal rund 
100m.  
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In der Übernahme in den Teil-FNP Wind werden die Abgrenzungen im nördlichen 
und östlichen Bereich so modifiziert, dass die Abstände von mindestens 1000m er-
reicht werden. Zur Kompensation werden Flächen zwischen den beiden Teilflächen 
zusätzlich dargestellt. Dieses Vorgehen wird in Übereinstimmung der im Regional-
plan enthaltenen sogenannten „1000m-Klausel“ gesehen. 
 
Klage gegen den Regionalplan:  
Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat am 21. März 2018 mehrheitlich die Stadt-
verwaltung beauftragt, gegen die Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans 
Klage einzureichen. Die dortige Darstellung der Fläche auf dem Kreuzelberg als Vor-
ranggebiet Windenergie wird abgelehnt. Eine abschließende gerichtliche Entschei-
dung ist erst in einigen Jahren zu erwarten. 

Besonderer Artenschutz:  
Mit Schreiben vom 16. Mai 2017 an den Nachbarschaftsverband Karlsruhe hat die 
höhere Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium Karlsruhe das Vorliegen einer 
artenschutzrechtlichen Ausnahmelage für die Fläche auf dem Kreuzelberg (D9) 
bestätigt. Diese ist eine Voraussetzung für die Darstellung der Konzentrationsfläche 
im Teil-FNP. 

c) Vorranggebiet 507, Karlsbad / NVK-Fläche F27n 
Das Vorranggebiet unterschreitet den vom Nachbarschaftsverband angesetzten er-
weiterten Vorsorgeabstand von 500 Metern zu einem geplanten Einzelanwesen (ge-
planter landwirtschaftlicher Betrieb laut Flächennutzungsplan 2010). Für Anpassun-
gen wurde kein Einvernehmen mit der Verwaltung des RVMO erzielt. 
 
 
III. Zweite öffentliche Auslegung 
Die Verbandsversammlung hat am 11. Juni 2018 die zweite öffentliche Auslegung 
beschlossen. Diese fand von 17. September bis einschließlich 26. Oktober 2018 
statt. Außerdem wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbargemeinden und Umweltverbände in der Zeit von Mitte Juli bis En-
de Oktober 2018 zur Stellungnahme aufgefordert. 

Die Inhalte der Stellungnahmen sowie Erwiderungen und Beschlussempfehlungen 
der Planungsstelle sind in einer Synopse tabellarisch dokumentiert. Für einen Über-
blick werden hier Inhalte einiger Stellungnahmen stark zusammengefasst angeführt: 

Naturschutzinitiative e.V.: Antrag, das Gebiet Kreuzelberg (D9, Ettlingen) nicht als 
Konzentrationsfläche auszuweisen. Artenschutzbelange stünden entgegen, insbe-
sondere §44 BNatSchG bzw. das Unionsrecht, namentlich die Vogelschutz-
Richtlinie. Angeführt wird unter anderem ein Rechtsgutachten zur artenschutzrechtli-
chen Ausnahme vom Tötungsverbot im Zusammenhang mit Windenergieanlagen. 
Die Ausnahmeerteilung für die Fläche D9 und damit auch die Flächennutzungspla-
nung seien (unions-)rechtswidrig. 

Umweltverbände BUND; LNV, NABU:  
Ablehnung, es werde eine Verhinderungsplanung mit zu vielen Ausschlussflächen 
gesehen; substanzieller Raum für die Windenergie werde nicht geschaffen. 

Deutsche Bahn AG:  
Abstände zu Infrastruktur (Bahnstrecken, Freileitungen) seien einzuhalten. 

Gemeinde Malsch:  
Bedenken zur Konzentrationsfläche D9 (Kreuzelberg, Ettlingen); Gemeinde Malsch 
habe eine Normenkontrollklage gegen den Regionalplan des RVMO eingereicht. 
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Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 21 Höhere Raumordnungsbehörde:  
Der vorliegenden Planung stünden keine Ziele der Raumordnung entgegen. Die Auf-
fassung, dass die vorliegende Flächenkulisse gleichermaßen erforderlich wie ausrei-
chend ist, um der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum zu geben, um 
den Ausschluss auf den übrigen Flächen zu rechtfertigen, werde geteilt. 

Regierungspräsidium Karlsruhe Referate 55 und 56, Höhere Naturschutzbehörde: 
Im Bereich Natura 2000 bestehe die Notwendigkeit, bereits auf der Ebene der Flä-
chennutzungsplanung die Verträglichkeit der Planung mit den Erhaltungszielen be-
troffener Natura 2000-Gebiete vertieft zu prüfen. 

Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46.2 Luftverkehr und Luftsicherheit:  
Die geplante Konzentrationszone B13n liege zur Gänze im Platzrundenschutzbereich 
des Segelfluggeländes Rheinstetten; bei Vorlage eines BlmSchG-Bauantrages kön-
ne eine luftrechtliche Zustimmung nicht in Aussicht gestellt werden. 

Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO): 

- Zur Fläche B13n (Rheinstetten): In einer Teilfläche liege ein schutzbedürftiger Be-
reich für die Landwirtschaft; die agrarstrukturellen Belange seinen absehbar nicht 
wesentlich betroffen. 

- Zur modifizierten Konzentrationsfläche D9 (Kreuzelberg, Ettlingen): die Stellung-
nahme sei aufgrund des laufenden Normenkontrollverfahrens der Stadt Ettlingen 
gegen den RVMO wegen der Gültigkeit der Teilfortschreibung Windenergie des 
Regionalplans zurückgestellt. 

- Zur Fläche F27n (Karlsbad): Die nördlichen Teilflächen entsprächen dem regio-
nalplanerischen Vorranggebiet; für darüber hinausgehende Flächen stünden kei-
ne regionalplanerischen Festlegungen entgegen. 

- Zur Fläche G 31/32n (Weingarten): Zustimmung zur modifizierten Kulisse gemäß 
der erfolgten Abstimmung. 

Stadt Ettlingen:  
Dem Entwurf werde nicht zugestimmt. Die Fläche D9 „Kreuzelberg“ solle insbeson-
dere wegen des sehr hohen naturschutzfachlichen Konfliktpotentials (Landschafts- 
und Ortsbild sowie Artenschutz) nicht als Konzentrationsfläche ausgewiesen werden. 
Bei einer Beibehaltung der Fläche seien  

- keine Flächenmehrung aufgrund der Modifikationen des regionalplanerischen 
Vorranggebiets vorzunehmen, 

- Vorsorgeabstände zu Siedlungsflächen auf 1.500m zu erweitern, 

- denkmalschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen („Ettlinger Linie“ und ande-
re). 

Nach Prüfung der eingegangenen Bedenken und Einwendungen kann der vorliegen-
de zweite Entwurf des Teil-FNP unverändert der Verbandsversammlung zum ab-
schließenden Beschluss vorgelegt werden. 
 
Aus den in der Synopse enthaltenen Würdigungen und Beschlussempfehlungen ist 
hier die Behandlung der zwei folgenden Sachverhalte näher zu erläutern: 
  
a) Vereinbarkeit der Konzentrationsfläche B13/13n (Rheinstetten) mit den Be-

langen des Luftverkehrs 
Das Regierungspräsidium Stuttgart bemängelt die Lage der Konzentrationszone 
B13/13n innerhalb des Schutzbereichs der Platzrunde des Segelfluggeländes 
Rheinstetten. Angesetzt werden hier 850 Meter gemäß NfL (Nachrichten für Luftfah-
rer) I – 92/13, Punkt 6.  
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Grundlegend war zu klären, ob es sich bei dem angesetzten Platzrundenschutz um 
ein hartes Tabukriterium mit der Folge des Ausscheidens der Fläche aus der Ge-
samtkulisse oder lediglich um eine der Abwägung zugängliche Restriktion handelt. 
Hierzu fanden Abstimmungsgespräche mit dem Kompetenzzentrum Energie am Re-
gierungspräsidium Karlsruhe und dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz (Genehmigungsbehörde) statt. Zuletzt am 
21. Februar 2019 beim Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46.2 – Luftverkehr 
und Luftsicherheit.  
Es wurde konstatiert, dass die rechtliche Verbindlichkeit der NfL-Richtlinien nicht un-
umstritten ist. Das OVG Münster hat den NfL keine rechtssatzmäßige Verbindlichkeit 
zuerkannt und betont, dass nach der Formulierung der Richtlinie selbst, die Ab-
standsempfehlung nur eine Soll-Vorschrift ist, von der auf Basis einer Einzelfallbeur-
teilung abgewichen werden kann [OVG Münster 8 B 595/17].  
Das Referat 46.2 teilt diese Einschätzung, sieht aber in diesem Fall, auch in Ver-
gleich mit anderen Verfahren, keine Faktoren, die die Anwendung einer solchen 
Ausnahme und eine Einzelfallbeurteilung rechtfertigen würden. Demgegenüber ist 
festzuhalten, dass die Ausformung einer Platzrunde sich zunächst an dem Belang 
der Flugsicherheit orientiert, sonstige Belange aber in die Abwägung einzustellen 
sind. Dies gilt auch für neu hinzutretende Belange wie z.B. die Windenergienutzung.  
Maßgeblich für die Definition dieser Platzrunde und für die Genehmigung des Segel-
flugplatzes aus dem Jahre 2004 sind Lärmschutzbelange. Aus diesen resultieren 
Einschränkungen der Flugzeiten sowie Abstände und Überflugbeschränkungen ge-
genüber Wohngebieten. Eine Modifizierung der Platzrunde in Verbindung mit ent-
sprechenden Nachweisen hinsichtlich des Lärmschutzes, oder aufgrund veränderter 
Rahmenbedingungen ist somit grundsätzlich denkbar.  
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die hier anstehenden Belange des Luftverkehrs 
nicht als hartes Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Flächen für die Wind-
energienutzung im Teil-FNP gelten müssen. Die Konzentrationsfläche B13/13n kann 
somit im Teil-FNP dargestellt werden. Auf die oben geschilderten Gegebenheiten 
und Restriktionen infolge der luftverkehrlichen Belange wird in den Unterlagen hin-
gewiesen. Sie sind auf Ebene eines nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens eingehender zu behandeln. 
 
b) Aspekte Natura 2000 
Die höhere Naturschutzbehörde betont in ihrer Stellungnahme, dass Projekte wie 
vorliegend Windkraftanlagen gemäß § 34 BNatSchG vor ihrer Zulassung auf ihre 
Verträglichkeit mit den Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen 
seien, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plä-
nen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. 
Wie aus den gutachterlichen Untersuchungen und dem Umweltbericht zum Teil-FNP 
Windenergie hervorgehe, bestünden Unsicherheiten bezüglich der Ausmaße der 
Planungsauswirkungen auf Schutzzwecke der genannten Natura 2000-Gebiete. Da-
her sei bereits auf dieser Planungsebene im Rahmen einer Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung zu klären, ob es durch die Planung zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung für Erhaltungsziele des FFH-Gebietes im Sinne von § 34 Abs. 1 
BNatSchG kommen wird. 
Diese Anforderungen beziehen sich auf die Konzentrationszonen: 

- B13/13n (Stiftäcker, Rheinstetten): Vogelschutzgebiete „Rheinniederung Elches-
heim Karlsruhe“ und „Rheinniederung Karlsruhe-Rheinsheim“ 

- D9 (Kreuzelberg, Ettlingen): FFH-Gebiet „Wiesen und Wälder bei Ettlingen“ mit 
Lebensraumtypen (LRT) Hainsimsen-Buchenwald und Waldmeister-Buchenwald 

- F27n (Hagbuckel, Karlsbad): FFH-Gebiet „Albtal mit Seitentälern“ 
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Der NVK vertritt weiterhin die Auffassung, dass eine Natura 2000 - Verträglichkeits-
prüfung auf der nachfolgenden Ebene der Genehmigungsplanung vorgenommen 
werden sollte. Erst im Rahmen dieser Verfahren (BImSchG) werden Standorte von 
WEA konkret geplant und festgelegt; dabei kann auch auf Restriktionen reagiert und 
Vermeidungsmaßnahmen zugeordnet werden. Im Unterscheid dazu müssten bei ei-
ner Integration in den Teil-FNP viele fakultative Annahmen mit hohen Unsicherheiten 
getroffen werden, deren Varianz sichere und nachvollziehbare Bewertungsergebnis-
se ausschließen. Grundsätzlich erscheint es aus Sicht des NVK möglich in der Kon-
zentrationsfläche Windenergieanlagen zu errichten, die Natura 2000-
gebietsverträglich sind. 
Zu verweisen ist auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde (Landrats-
amt Karlsruhe) vom 12.10.2018, in der die Untersuchung der Auswirkungen auf Na-
tura 2000-Gebiete ebenfalls auf der Ebene der Genehmigungsverfahren gesehen 
wird. 
Der NVK ergänzt zum vorliegenden Teil-FNP eine Darlegung mit vertiefenden fachli-
chen Einschätzungen zu den aufgeworfenen Aspekten, betreffend die Konzentrati-
onsfläche D9 (Kreuzelberg). Darin sind Einschätzungen zur Betroffenheit der Erhal-
tungsziele anhand von zwei Planungsszenarien vorgenommen. Im Ergebnis wird 
dargestellt, dass im Fall eines Szenarios der Verlust des Lebensraumtyps nicht ein-
tritt bzw. nicht erheblich ist. Hiermit wird aufgezeigt, dass im Rahmen einer konkreten 
Planung Lösungen ohne einen erheblichen Eingriff in den Lebensraumtyp prinzipiell 
möglich sind. Im Rahmen eines BImschG Genehmigungsverfahren ist dieser Aspekt 
vor dem Hintergrund konkret beantragter Anlagen zu prüfen.  
Die Ergebnisse werden den Naturschutzbehörden mit Bitte um Stellungnahme zuge-
leitet. Auf Grund der bislang geführten Abstimmungen geht die Planungsstelle davon 
aus, dass dieser Herangehensweise abschließend zugestimmt wird und die Anforde-
rungen auf Ebene der Flächennutzungsplanung damit ausreichend behandelt sind.  
 
 
 
Ergänzender Hinweis: 

Die folgenden Anlagen sind im Internet abrufbar: 

- Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 

- Begründung zum sachlichen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 

- Umweltbericht  

- Synopse  

http://www.nachbarschaftsverband-karlsruhe.de/b1/verbandsversammlung/vv_Juni_2019.de 

 

Bezüglich weiterer Detailinformationen verweisen wir auf die Internetseite des NVK: 

http://www.nachbarschaftsverband-karlsruhe.de/b3/windkraft/teil_fnp_wind.de 
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Beschluss: 
 
 
 

I. Antrag an die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt, dass die zum zweiten Entwurf des sachli-

chen Teil-Flächennutzungsplanes Windenergie des Nachbarschaftsverbandes 
Karlsruhe vorgebrachten Anregungen, nach Maßgabe des Planentwurfes vom 
11. Mai 2018 unberücksichtigt bleiben. 

 
2. Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund der §§ 2 Absatz 1, 205 Absatz 6, 

249 Absatz 2 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 4 Absatz 2 Nachbarschafts-
verbandsgesetz den sachlichen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie in der 
Fassung vom 11. Mai 2018 abschließend. Dem Teil-Flächennutzungsplan Wind-
energie ist eine Begründung vom 1. März 2019 beigefügt. 

 
3. Die Verbandsverwaltung wird beauftragt: 
 

a) entsprechend § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch den Beteiligten das Ergebnis der 
Prüfung ihrer Einwendungen mitzuteilen. 

 
b) soweit Einwendungen nicht berücksichtigt wurden, diese entsprechend § 3 

Absatz 2 Baugesetzbuch mit einer Stellungnahme dem Antrag auf Genehmi-
gung der Änderung des Flächennutzungsplans an die Genehmigungsbehör-
de beizufügen. 

 
c) den sachlichen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie mit Begründung in-

klusive Umweltbericht nach § 5 Absatz 5 Baugesetzbuch der Genehmi-
gungsbehörde nach § 6 Baugesetzbuch zur Genehmigung vorzulegen. 

 
 
 

II. Der Verbandsverwaltung zum Vollzug: 
 
 1. Vervielfältigung der Vorlage und Zustellung an die Mitglieder der VV 
 
 2. Anlage an die Verbandsmitglieder in Papierform:  
  - Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 

 - Begründung zum sachlichen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 
 
3. digital liegen vor (http://www.nachbarschaftsverband-
karlsruhe.de/b1/verbandsversammlung/vv_Juni_2019.de) 
 

- Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 

- Begründung zum sachlichen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 

- Umweltbericht  

- Synopse  
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/313/2019/1 
 

Tagesordnungspunkt 

Bebauungsplan "Horster Graben links", OT Wöschbach 
- Aufstellungsbeschluss 
- Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden / Träger öffentlicher Belange 
Fachbereich: Fachbereich 4 - Bauen und Planen Datum: 28.03.2019 
Bearbeiter: Schönhaar AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bau- und Wirtschaftsausschuss 02.04.2019 öffentlich 

Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag 1. Für das Plangebiet wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ein Be-
bauungsplan aufgestellt. Die Aufstellung erfolgt im be-
schleunigten Verfahren nach den Vorschriften des 13a 
BauGB. Der Bebauungsplan trägt die Bezeichnung 
„Horster Graben links“. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteili-
gung der Behörden und Träger öffentlicher Belange / der 
Öffentlichkeit gemäß den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
vorzubereiten und durchzuführen. Der Zeitpunkt wird in 
das Ermessen der Verwaltung gestellt.  
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, Vorarbei-
ten im Sinne des § 209 BauGB durchzuführen bzw. zu 
vergeben.  

     

     

 
 
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss berät in seiner öffentlichen Sitzung am 02.04.2019 
über den Sachverhalt. Die Mitglieder des Gemeinderats erhalten im Vorgang zur Sit-
zung am 09.04.2019 entsprechende Information (Beratungsergebnis / Beschlussfas-
sung Bau- und Wirtschaftsausschuss). 
 
Sachverhalt: 
Erste Beratungen und Beschlussfassungen in den gemeindlichen Gremien datieren bereits 
aus dem Jahr 1995. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse gestaltete sich ein konkretes Vor-
gehen lange schwierig. Inzwischen liegen aber die entsprechenden Unterlagen / Rückmel-
dung vor, so dass das formale Bebauungsplanverfahren mit der vom Ortsbauamt 2018 über-
arbeiteten und im Ortschaftsrat Wöschbach vorgestellten Planung nunmehr eingeleitet wer-
den kann. Die verwaltungsinterne Beteiligung der Fachämter und betroffenen Sachgebiete 
erfolgte bereits im Februar 2018. Eingegangene Anregungen wurden aufgegriffen und in die 
Planung eingearbeitet.  
 
Geltungsbereich  
Das Plangebiet umfasst ca. 1.673 m². Es wird im Norden begrenzt durch bestehende Wohn-
bebauung entlang der Straße „Am Hohberg“, im Osten durch bestehende Wohnbebauung 
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entlang der Straße „Im Grund“, im Süden durch die Straße „Horster Graben“ und im Westen 
durch bestehende Wohnbebauung entlang der Straße „Bruchwiesen“.   
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.  
 
Inhalt und Ziele des Aufstellungsverfahrens  
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird das Gebiet einer verträglichen, sinn- und maß-
vollen Nachverdichtung zugeführt. Die Grundstücke im Geltungsbereich sind derzeit als In-
nenbereich einzustufen und somit nach § 34 BauGB zu beurteilen (Erfordernis des Einfü-
gens). Mit der Erarbeitung einer städtebaulichen Konzeption bzw. einer Überplanung soll 
eine mögliche bauliche Nutzung und Entwicklung dieser Grundstücke städtebaulich gefasst 
und integriert sowie nachhaltig gesteuert werden (Baukörper, Stellplatzthematik, Freiflächen-
gestaltung).  
 
Verfahrensart 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Die Voraussetzungen zur Anwendung des § 
13a BauGB liegen vor.   
 
Natur und Umwelt 
Die Umweltprüfung und somit auch die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung entfallen aufgrund 
der gewählten Verfahrensart. Der Fachbeitrag „Artenschutz“ des Büros Hallers vom Novem-
ber 2017 ist dieser Sitzungsvorlage beigefügt. Die dort formulierten Vermeidungsmaßnah-
men sowie weitere grünordnerische Empfehlungen des Gutachters zu Festsetzungen wurden 
aufgegriffen und finden ihren Niederschlag in den Hinweisen bzw. in den Festsetzungen / 
dem Grünordnungskonzept zum Bebauungsplan.  
 
Lärmschutz 
Dem Bebauungsplan beigefügt ist ein schalltechnisches Gutachten des Büros grigo + 
schimmel ingenieure UG. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung des 
ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegels, insbesondere im Rahmen der Fassadengestal-
tung, eine Bebauung des Gebiets aus schalltechnischer Sicht unproblematisch ist und somit 
erfolgen kann.  
 
Bodenordnung 
Die Bodenordnung im Gebiet erfolgt über einen Veränderungsnachweis (kein Umlegungsver-
fahren). Entsprechende Angebote werden derzeit eingeholt. Der Aspekt „Abschöpfungsprob-
lematik“ wurde im Rahmen der Einigung mit den betroffenen Beteiligten der Bodenordnung 
abschließend behandelt. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz werden nach Bildung 
der neuen Buchgrundstücke regulär (zusätzlich) berechnet und erhoben. 

 
 
Finanzielle Auswirkung: 
Planungskosten (externer Gutachter Grünordnung / Artenschutz; Vermessung)   
 
Anlagen: 

- Bebauungsplan „Horster Graben links“ Gesamtdokument mit Anlagen  
- zeichnerischer Teil Bebauungsplan „Horster Graben links“ (zur besseren Ansicht 

nochmals separat beigefügt) 
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/318/2019 
 

Tagesordnungspunkt 

Kanalbaumaßnahme im Zuge der Umsetzung des Konzepts 
"Außengebietsentwässerung Berghausen" 
- Teilsanierung der Straße "Am Stadion" als Zusatzmaßnahme 
- Auftragsvergabe 
- Beratung und Entscheidung 
Fachbereich: Fachbereich 4 - Bauen und Planen Datum: 28.03.2019 
Bearbeiter: Knobloch AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: 1. Die Firma Schempp kann die der Gemeinde zuzuordnenden 
Straßenbaumaßnahmen, die im Kontext zur Außengebiets-
entwässerung stehen, durchführen. 

2. Die Finanzierung dieser Zusatzleistung soll, wie von der 
Verwaltung in der Sitzungsvorlage dargestellt, erfolgen. 

 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung am 16.10.2018 hat der Gemeinderat die Vergabe des rd. 6 Mio. umfassenden 
Auftrags an die Firma Uhrig beschlossen. Der bisherige Bauablauf und auch die Erledigung 
des Auftragssolls verliefen bisher zur Zufriedenheit der Bauleitung und der Bauherrschaft. 
Neben dem Kanal von der Julius-Hirsch-Halle zur Pfinz ist auch schon der Kanal in der Stra-
ße „Am Stadion“ weitgehend fertiggestellt.  
 
Es hat sich jedoch gezeigt, was allerdings vor Bauausführung weder erkennbar noch zu ver-
muten war, dass die alten auszubauenden Rohre des Horster Grabens in der Straße „Am 
Stadion“ eine zusätzliche Betonummantelung haben (hatten). Dies führte zu Erschwernissen 
bei der Ausführung der Leistungen, was keine direkten Mehrkosten erzeugt. Allerdings führte 
das Zertrümmern der Betonummantelung zu Schäden in dem bituminierten Straßenbelag 
rechts und links zum Rohrgraben. – Der Straßenaufbau im Rohrgraben ist vertragsgemäß 
Sache des ausführenden Werkunternehmers (Firma Uhrig).  
 
Die aufgetretenen Schäden können nicht belassen bleiben, sie sind zu sanieren. Da die Fir-
ma Uhrig „ihren“ Straßenbau in den Osterferien durchführen will, ist es fachlich angeraten, 
den bituminierten Oberbau rechts und links hierzu, der in den Verantwortungsbereich der 
Gemeinde fällt, gleich mitherzustellen.  
 
Der von der Firma Uhrig eingesetzte Subunternehmer für den Straßenbau, die Firma Sch-
empp, hat auf unsere Bitten hin für den Teil, den die Gemeinde zu verantworten hat, ein An-
gebot abgegeben. Dieses lag bei einer Endsumme von rd. 112.000 €. Die Gemeindeverwal-
tung schlägt vor, der Firma Schempp den Auftrag zu erteilen. - Die angebotenen Einheits-
preise liegen etwa ein Drittel unter denen unseres „Zeitvertragsunternehmers“. 
 
Der Betrag von 112.000 € soll zur Hälfte auf die HH-Stelle für die Außengebietsentwässerung 
verbucht werden (HH-Stelle 2.6900 950000-100), die andere Hälfte würden wir, da die Maß-
nahme auch eine (zusätzliche) Straßensanierung darstellt, aus der HH-Stelle 2.6300 940001-
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500 (Gehweg und Straßensanierungen) bestreiten. 
 
Der Gemeinderat wird gebeten, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung folgen zu wollen.  
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/317/2019 
 

Tagesordnungspunkt 

Satzung über die Benutzung des öffentlichen Ballspielplatzes 
"Tannenstraße", OT Berghausen 
- Beratung und Beschlussfassung 
Fachbereich: Fachbereich 4 - Bauen und Planen Datum: 27.03.2019 
Bearbeiter: Schönhaar AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Benutzung 
des öffentlichen Ballspielplatzes „Tannenstraße“, OT Berg-
hausen. Die Satzung ist nach Ausfertigung durch die Bür-
germeisterin öffentlich bekannt zu machen und der Rechts-
aufsichtsbehörde anzuzeigen.       
   

 
 
Sachverhalt: 
Der Ballspielplatz liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Leonhards-
häusle, 5. Änderung“, der am 27.07.2017 öffentlich bekannt gemacht wurde. Anwohner hat-
ten daraufhin eine Normenkontrolle gegen diesen Bebauungsplan angestrengt – Hintergrund 
war die Befürchtung, dass die Errichtung des Ballspielplatzes dauerhafte, unzumutbare 
Lärmbelästigungen generieren könnte. Die Antragsteller haben Anfang 2018 – nachdem Eil-
rechtsschutz durch das Gericht abgelehnt wurde – den Antrag auf Normenkontrolle zurück-
genommen, wonach der Verwaltungsgerichtshof das Verfahren förmlich eingestellt hat.  
 
Im Zuge des Normenkontrollverfahrens wurde auf folgende Präventivmaßnahmen zur Vor-
beugung von Zweckentfremdung / einer Schaffung von Missständen hingewiesen:   
 

- Errichtung von kleinen Toren 
- Erlass einer Betriebsordnung zur Nutzungseinschränkung 
- Regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt (Sicherstellung, dass Drittstörungen, 

z. B. der zweckentfremdete Gebrauch durch ältere Jugendliche / Erwachsene, ver-
mieden werden) => Vollzugsebene 

- Wahl des Standorts (Einsehbarkeit Straße / soziale Kontrolle) 
 
Die genannten Maßnahmen sollen sicherstellen, dass der Platz der Planungsintention ent-
sprechend genutzt wird. Weiterhin sollen Einwendungen / Klagen der Anwohner aufgrund 
von Lärmbelästigungen vermieden werden. Die Maßnahmen wurden / werden zum Großteil 
bereits (auf Planungsebene) umgesetzt. Zur Konkretisierung in Bezug auf die Art, Umfang 
und Beschränkung der Nutzung sowie als Ermächtigungsgrundlage für die Vollzugsebene 
(Ordnungswidrigkeiten, Aufforderungen / Aussprache von Hausverbot…) ist nun eine Sat-
zung über die Benutzung des Ballspielplatzes zu erlassen. Der entsprechende Satzungsent-
wurf ist dieser Vorlage beigefügt.  
 
Der Satzungsentwurf wurde vorab mit der Rechtsanwaltskanzlei Caemmerer und Lenz, die 
die Gemeinde bereits im Normenkontrollverfahren vertreten hat, abgestimmt. Als übliche / 
gängige und auch vertretbare Öffnungszeiten des Ballspielplatzes wurden 
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Oktober bis Februar von 08.00 – 18.00 Uhr sowie 
März bis September von 08.00 – 22.00 Uhr  
 
vorgeschlagen. 
 
Aufgrund der massiven Beschwerden der Anwohnerschaft wurde in Absprache mit der Kanz-
lei eine – reduzierte – Alternative erarbeitet: 
 
Sonn- und Feiertage ganzjährig grundsätzlich nur bis 18.00 Uhr 
Ganzjährige Benutzung grundsätzlich nur bis 20.00 Uhr.  
 
Der Ortschaftsrat Berghausen hat sich in seiner Sitzung am 07.03.2019 mit 4 Ja- und 2 Nein-
Stimmen – abweichend vom o. g. Vorschlag – für eine weitere Reduzierung der Öffnungszei-
ten ausgesprochen: 
 
Oktober bis Februar von 08.00 – 17.00 Uhr 
März bis September von 08.00 – 20.00 Uhr 
Sonntags ist der Ballspielplatz geschlossen 
 
Folgende Aspekte sollten aus Sicht der Verwaltung bei der Beratung und Beschlussfassung 
im Gemeinderat, insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Varianten der Öffnungszei-
ten des Platzes, bedacht werden: 
 

- Es handelt sich um einen Ballspielplatz für Kinder bis 14 Jahre. 
- Gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG sind Geräuscheinwirkungen, die – unter anderem – 

von Kinderspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall keine schäd-
lichen Umwelteinwirkungen – sie sind sozialadäquat. Dies gilt auch auf der Vollzugs-
ebene.  

- Kinder bis 14 Jahre dürfen ohne Begleitung eines Erwachsenen nicht nach 20.00 Uhr 
draußen unterwegs sein. 

- Kinder bis 14 Jahre haben in der Regel zumindest vormittags Unterricht; viele auch 
nachmittags. 

- Der Ballspielplatz wurde als „Ausgleich“ für den entfallenden Bolzplatz im Akazien-
wäldchen gebaut – nicht ausschließlich, aber auch auf Wunsch aus der Bürgerschaft 
(Stichwort „Kinderdemonstration im Rahmen der Sprechstunde der Bürgermeisterin“). 

- Planung und Realisierung sind auf eine aktive Nutzung ausgelegt und gut durchdacht; 
auch eine hochwertige Gestaltung der Außenanlage (Eingrünung, Bepflanzung) wird 
derzeit geplant – in der Hoffnung, dass der Platz angenommen und mit Leben gefüllt 
wird.      

 
Der entsprechende Passus in der Satzung (§ 5 Nutzungszeiten) wird auf Grundlage der Be-
schlussfassung im Zuge der Ausfertigung ergänzt.  
 
In Bezug auf den Haftungsausschluss in § 4 Abs. 5 der Satzung ist darauf hinzuweisen, dass 
dieser hauptsächlich eine Warnfunktion entfaltet.  
 
Nach Beschluss durch den Gemeinderat ist die Satzung auszufertigen und im Amtsblatt der 
Gemeinde öffentlich bekannt zu machen. Die Satzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde anzu-
zeigen.  
 
 
Anlagen: 
Satzung über die Benutzung des öffentlichen Ballspielplatzes „Tannenstraße“, OT Berghau-
sen 
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Gemeinde Pfinztal 
 

 

 

 

 

Satzung über die Benutzung des öffentlichen Ballspielplatzes  

„Tannenstraße“, OT Berghausen 
 

Auf Grund von §§ 4,10, 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinde-

rat der Gemeinde Pfinztal am 09.04.2019 folgende Satzung über die Benutzung des öffentli-

chen Ballspielplatzes „Tannenstraße“ beschlossen: 

 

§1 

Allgemeines 

 

(1) Die Gemeinde Pfinztal stellt ihren Einwohnern den Ballspielplatz „Tannenstraße“  
(Grundstück Flst.Nr. 9271) als öffentliche Einrichtung zur Verfügung. Die Lage des  
Ballspielplatzes ist im beigefügten Lageplan dargestellt.  
 

(2) Als Ballspielplatz i.S.d. Satzung gelten kleinräumige und mit Spielgeräten ausgestattete 
Einrichtungen, die auf die spielerische und körperliche Tätigkeit von Kinder zugeschnit-
ten sind. In der Regel sind diese mit zwei kleinen Toren ausgestattet. 

 
(3) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich. 
 
(4) Diese Satzung gilt nicht für öffentliche oder private Kinderspielplätze i.S.v. § 9 Abs. 2 LBO, 

die Benutzung öffentlicher bzw. privater Sportanlagen i.S.d. Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung, Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen und Streetballfelder und auch nicht 
der Nutzung von Spielplätzen während und zur Ausübung des Schulsports und während 
der Vereinsnutzung unter Aufsicht von Übungsleitern/innen. 

 
 

§2 

Zweckbestimmung 

 

(1) Der öffentliche Ballspielplatz „Tannenstraße“ der Gemeinde Pfinztal dient der Entfaltung, 
der Befriedigung und Förderung der Spiel- und Bewegungsbedürfnisse sowie der Ein-
übung sozialen Verhaltens von Kindern. 

 
(2) Jede von dieser Zweckbestimmung abweichende Nutzung bedarf der vorherigen Ge-

nehmigung der Gemeinde Pfinztal. 
 

 

§3 

Benutzungs- und Aufenthaltsrechtrecht 

 

Die Benutzung des öffentlichen Ballspielplatzes ist allen Kindern bis zu 14 Jahren gestattet. Äl-

tere Personen haben als Aufsichtspersonen der spielenden Kinder Zutritt zu den Ballspielplät-

zen. 

 

Ö  6Ö  6
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§ 4 

Benutzungsregeln 

 

(1) Der Ballspielplatz und seine Einrichtungen dürfen nicht beschädigt, verunreinigt, 
zweckentfremdet oder entgegen des § 3 benutzt oder betreten werden.   

 
(2) Das Mitführen von Hunden, Glasflaschen sowie das Mitführen und der Konsum von Zi-

garetten, Alkohol und Drogen auf dem Ballspielplatz sind nicht gestattet.     
 
(3)  Personen, die in angetrunkenem Zustand oder unter Drogeneinfluss stehen, haben kei-

nen Zutritt. 
 
(4)  Das Befahren der Ballspielfläche mit Fahrrädern, Rollern oder ähnlichen Fortbewe-

gungsmitteln ist nicht erlaubt. 
 
(5)  Auf der Ballspielfläche wird kein Räum- und Streudienst durchgeführt. Die Benutzung 

erfolgt bei Glätte, Schnee und Sturm auf eigene Gefahr. Eine Haftung wird insoweit aus-
geschlossen. 

 
(6) Weitergehende Vorschriften, vor allem zum Schutz der Sonn-und Feiertags-, Mittags- und 

Nachtruhe oder zum Schutze besonders empfindlicher Gebiete sowie die Polizeiverord-
nungen der Gemeinde Pfinztal bleiben von der Satzung unberührt. 

 

 

§5 

Nutzungszeiten 

 

Der öffentliche Ballspielplatz darf nach Maßgabe der § 3 und § 4 von  

 

Nutzungszeiten werden nach erfolgter Beschlussfassung (GR 09.04.2019) ergänzt 

 

benutzt werden.  

 

 

§6 

Hausrecht, Platzverweis, Platzverbot 

 

(1) Die Gemeinde Pfinztal übt auf dem öffentlichen Ballspielplatz das Hausrecht aus. An-
ordnungen von zur Kontrolle beauftragten Bediensteten der Stadtverwaltung oder des 
Polizeivollzugsdienstes ist unverzüglich Folge zu leisten. 
 

(2) Personen, die einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Benutzungsordnung zuwider-
handeln oder Anordnungen des Kontrollpersonals/Polizeivollzugsdienstes nicht nach-
kommen, können des Ballspielplatzes verwiesen werden. 

 
(3) Bei groben oder wiederholten Verstößen kann ein Platzverbot ausgesprochen werden. 
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§7 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 142 Abs. 1 Nr. 1 GemO handelt, wer den Ballspielplatz 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3, § 4 und § 5 benutzt. 

 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 142 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 17 Abs.1 

 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von mindestens 5.-- 
Euro und höchstens 1.000.-- Euro, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit höchstens 
500.--Euro, geahndet werden. 

 

 

§8 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Pfinztal,  

 

 

__________________________________ 

Nicola Bodner 

Bürgermeisterin 
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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/302/2019 
 

Tagesordnungspunkt 

NKHR / Doppik - Aktueller Stand 
- Vortrag 
- Kenntnisnahme 
Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen und Personal Datum: 09.04.2019 
Bearbeiter: Gegenheimer AZ:  

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 

 

Beschlussvorschlag: Das Gremium nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 
 
Sachverhalt: 
 
Frau Gegenheimer und Herr Dickemann berichten in der Sitzung zum aktuellen Stand des 
Projektes „Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrechts“. 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
   
 
 
Anlagen: 
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